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Preisliste 
Stand: 01.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie erhalten unsere umfangreichen Dienstleistungen stets zu einem guten  
Preis-/Leistungsverhältnis – unter anderem deshalb, weil wir als privater Träger  
unbürokratische Strukturen und einen geringen Verwaltungsaufwand haben.  
 
Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass Sie unsere Leistungen bis ins Detail nach- 
vollziehen können. Von der transparenten Kostenaufstellung bis hin zum sorgfältig  
dokumentierten Qualitätsmanagement. 
 
 
Sie zahlen pro Monat* 

 
Pflegestufe 

 

0  1.216,80  € 

1 738,93  € 

2 711,68  € 

3 911,59  € 

3 H 784,82  € 

* Basis: tägl. Eigenanteil x 30,42 

 
 
 
Wir sind für alle älteren Menschen da, die unsere Unterstützung benötigen. Deshalb  
arbeiten wir auf vertraglicher Basis nicht nur mit den Pflegekassen zusammen, sondern  
auch mit Sozialhilfeträgern, die bei Bedarf für einen Teil der Kosten aufkommen. 
 
 
Wir beraten Sie persönlich und unterstützen Sie gerne dabei, die entsprechenden  
Anträge zu stellen! 



 

 

Zusammensetzung der Kosten 
Stand: 01.01.2012 
 
 
 
 
Im Detail setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:  
 

 
Pflege-
stufe 

Ihr 
Eigen- 
anteil 

 
+ 

Pauschale 
Pflege- 
kasse* 

 
= 

 
Gesamt- 

kosten 

 
 

Pflegesatz 

Aus- 
bildungs- 
zuschlag 

  
 Entgelt 
Unterkunft 

 
Entgelt 

Verpflegung 

 
Investitions- 

kosten 

0 40,00  €  0,00  €  40,00  € 14,53  € 0,00  € 10,56  € 4,35  € 10,56  € 

1 24,29  €  33,63  €  57,92  € 31,79  € 0,66  € 10,56  € 4,35  € 10,56  € 

2 23,40  €  42,04  €  65,44  € 39,31  € 0,66  € 10,56  € 4,35  € 10,56  € 

3 29,97  €  50,95  €  80,92  € 54,79  € 0,66  € 10,56  € 4,35  € 10,56  € 

3 H 25,80  €  63,05  €  88,85  € 
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62,72  € 0,66  € 10,56  € 4,35  € 10,56  € 

* Die Berechnung der täglichen Leistungspauschale der Pflegekassen erfolgt mit dem Faktor 30,42 

 
 
 
 
 
Zusammensetzung des Heimentgelts lt. gesetzlicher Grundlage: 
– Pflegewirksamer Betrag nach § 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI 
– Entgelt für Unterkunft/Verpflegung nach § 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XI 
– Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 SGB XI 
 


